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zufassen. ber uch durch die $fenen Diffamierungen ehemaliger Lehrender der
Katholisch-Theologischen Fakultät 1n Münster sSOWwIl1e der u  5 geistliıchen Bewegun-
SCH innerhalb der Weltkirche gerat V.s autobiographisches Werk einer offensichtlich
beabsichtigten Generalabrechnung mi1t theologischen un prıvaten „Gegnern” V.s Welit
scheıint aufgeteilt 1n Freund und Feind 68; 216 Zur Ilustrierung dieser doch schwer
wiegenden Anschuldigung sejen einıge Passagen nachtolgend wörtlich zıtlert. Ange-
sıchts eiınes Hochamtes Pıus XIL schreibt „Fur mich W ar der Abgrund VO diesem
Pomp und Personenkult dem Jesus orofß. Einmal mehr konnte ich den Titel
‚Stellvertreter Christı aut Erden‘ 1Ur ablehnen“ 7 weı Passagen beschreiben V.s
Umgang mıiıt kirchlichen Autorıtäten, mıt Gehorsam und Disziplın: e hielt (uner-
laubt, ber gültig!) Eucharistie 1n kleinen und kleinsten (3TU PCIL, SOgeNANNLE Haus-
der Tischmessen. S1e würden mich mıiıt ıhren Verboten nıcht nden. und „Un-
ter den zahlreichen interessanten (Gasten [eıner TIrauung 1n Rom, WAar der aUuUs PO-
liıtischen Gründen VO Vatıkan exkommunizıerte Benediktinerabt Franzoni1 VO

St. Paul VO den Mauern; ich bat ıhn S: Konzelebratıion den Altar“ Eın etztes
Ma se1 wörtlich mıiıt einem Statement über den verstorbenen Bischoft VO Fulda 71-
tiert: „Dyba machte sıch ZAnftührer einer Zusammenrottung angeblicher From-
INCI, denen die nachkonziliare Rıchtung VO Bischöten un: Theologen nıcht 1ın ıhr pPr1-
miıtiıves Urteilsvermögen palste  < Zahlreiche weıtere Stellen seılen dem Leser dieser
Rezensıion erSpart,.

Zur nachträglichen Untermauerung seiner Haltung/seines Standpunktes lässt Per-
sönlıchkeiten Wort kommen wobeı uch Menschen, die bereıts verstorben sınd,
iıhm (angeblich) das Wort reden der verstorbene Johannes Paul ı88 (noch 1n Se1-
Ner eıt als Kardınal), den zudem als Kronzeugen datür benennt, dass seiıne ehemals
„verfemten“ Posıtionen eines Dialogs zwischen Christentum un:! Sozialismus 1n die Ka-
pitalısmuskritik Johannes Pauls münde

©  agt nde seıner Autobiographie eıne Redekultur der Untreiheit innerhalb
der Kırche w1ıe uch 1mM Verlauf seıner Arbeit immer wieder autf eın VO iıhm
konstatıertes, allgegenwärtiges Denunzı.antentum anspielt. 7u einer solchen Kultur,
CS S1e gabe, hätte mıit seıner Autobiographie einen großen Beıtrag geleistet. Dıi1e PCI-
sönlichen Abrechnungen mıiıt Lebenden und Verstorbenen sınd bedauernswert und WCI-

ten einen großen Schatten auf das Lebenswerk eines verdienstvollen Theologen.
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HILLEN, BERNHARD MATTHIAS, Institutionenethik uNn Tugendethos. Der Sozialstaat 1n
aktuellen Konzepten der Wirtschaftsethik und 1n der Katholischen Soziallehre. Bonn
Borengäasser 2005 481 S! ISBN 3-923946-70-8

Kernanliegen der sozialethischen Untersuchung VO Bernhard Matthıas Hıllen
1St C5S, die Notwendigkeit verdeutlichen, dass bei der Retorm des deutschen Soz1ial-
STAaaAts nıcht ur ıne Struktur-, sondern uch eiıne Gesinnungsreform wırksam werden
I11USS Seines FErachtens kranken die promiınenten wirtschaftsethischen Ansätze ınsbe-
sondere daran, dass S1e die habituellen Voraussetzungen des Soz1ialstaats VErgeSSCH der
O: negıieren. wendet sıch eın soziotec  ısches Verständnis des Soz1ialstaats
un!| 1l stattdessen den spezifischen Beıtrag der Katholischen Soziallehre Zu Soz1ial-

verdeutlichen. Als Antwort aut die aktuellen soz1ialstaatlıchen Probleme wıill
„ein integrales Konzept VO. Ethik un Ethos“ (6) vorstellen, „das ausgehend VO den
anthropologischen und sozıalethischen Grundlagen der christlichen Soziallehre und
kırchlichen Sozialverkündigung onturen eıner kulturethischen Konzeption entfaltet,
die dıe Grundfragen wirtschaftlichen Handelns 1m Licht einer christlichen Ethik behan-
delt un! Banz wesentlich ZUuUr intendierten Profilbildung beitragen kann  CC (ebd.)

In seiner Sozialdıagnose versucht nachzuweısen, aSs der deutsche Sozialstaat 1n
ıne problematische Schieflage geraten ist un! die renzen seıner Leistungsfähigkeıit 6C1-
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reicht hat. Dıe Krise des Sozijalstaats 1St selnes Erachtens unbestreıtbar. Er lendet aller-
dıngs solche Posıtionen AaUS, die seıner Diagnose entgegenstehen, weıl diese „den
Trend der wissenschaftliıchen Erörterungen un! öffentlichen Meınung“ (85, Fn 272
gyingen. Als Beleg für die Schieflage tührt den kontinu:jerlichen Anstıeg der Sozıialleis-
N:d} die sıch se1it den 1980er-Jahren tast verdreıtacht haben (vgl 2 Die VO

geführten absoluten Zahlen über das Wachstum der Sozialleistungen (vgl uch Z
Fn. 80) sınd ber wen12 aussagekräftig. lässt unberücksichtigt, dass die Sozialleis-
tungsquoOtLe nıcht derart sıgnıfıkant angestiegen ISt. Dıie Steigerung Anfang der 1990er-
re 1st zudem einem großen 'eıl der deutschen Wiedervereinigung geschuldet. Eıne
umsiıchtige Sozlaldıagnose hätte dieser Tatsache mehr als ıne kurze Randbemerkung
(vgl 95) Autmerksamkeit geschenkt. Seine ede VO der Krise des Sozijalstaats fundiert

durch ıne hıstorische Darstellung der Entwicklung der deutschen Sozialpolitik, die
den eıl (7-126) seiner Untersuchung einnımmt. uch WE dıe Ausfüh-
LUNSCH durchaus dem Autbau der Studie geschuldet sınd, wiırd die Hıstorie und SyS-
ematık des deutschen Sozialstaats 1in der entsprechenden soz1al olıtıschen Fachliteratur
fundierter un! pragnanter dargestellt. Der Partorceritt bringt Leser keinen Mehr-
wert gegenüber den einschlägigen soz1alwissenschaftlichen Darstellungen. Die Dıiag-
NOSC konzentriert sıch uch nıcht auf ausgesuchte Thementelder un versucht ebenso-
wen1g, die unterstellten Krisensym LOMEeE einheitlich fassen.

Im Wesentlichen sınd die „Bege rlichkeiten der sozıalen Leistungsempfänger“ (97)
für der Schlüssel ZUuU Verständnıis der Soz1ialstaatskrise. uch WenNnn einıgen
tellen differenziert, tührt die wachsenden Leıistungen letztlich auf das (seines Er-
achtens nıcht rechtfertigende) Anspruchsdenken der Leistungsempfänger zurück.
Dıiese Lesart findet sich 1n Varıanten ın der Untersuchung immer wieder.
geht davon Aaus, ass un den Leistungsempfängern des Soz1ialstaats eın Anspruchsden-
ken verbreıtet Ist, das ZU Anstıeg der Sozialleistungen geführt hat. Die miıssbräuchli-
che Inanspruchnahme VO Sozialleistungen se1l „leider kein Einzelfall“ spricht
VO einer inzwischen erreichten ‚Rundum-Sozialstaatlichkeit‘ „Erstreben 1U

Beitragszahler eıne individuell ausgeglichene Bılanz VO Aufwendungen und Nutzen
un! begehen „die weıt verbreıtete habiıtuelle Todsünde das Solidaritäts MNZ1D,
verbunden mıiıt einer ‚Vollkasko-Mentalıität‘, 1st dıe Unbezahlbarkeit un letzt iıch der
Ruun des Systems vorprogrammıert” schliefßt sıch dieser radıkalen Rhetorik
der Sozialstaatskrıitik d} seıne eıgene Kernthese besser profilieren können: „An-
gesichts des Verblassens gemeinschaftsverträglicher Einstellungen hat d16 Kriıse des SOo-
zialstaats eine kulturethische Dımension erreicht“ Das geforderte habıtuelle Tu-

endethos beschränkt sıch be1 ber sehr auf dıe Seıte der Leistungsempfänger. Z7Zwar
ordert uch VO  - den Leistungsträgern eıne tugendethisch fundierte soliıdarısche Ver-

bundenheit (vgl 399 nıcht ber hne wıeder die Leistungsem fänger pauschal dit-
famieren: „Die Leistungsbereitschaft der Leistungsfähigen da gleichwohl nıcht über-
beansprucht werden, 4sSSs der Eindruck entsteht, Leistung lohne sıch nıcht und
werde VO den Leistungsempfängern manchmal bis Zr Schamlosigkeıt ausgenNutzt.
Dıie mussen die Bereitschaft zeıgen, Hılfe 1Ur 1n der Höhe und dem zeitlıchen Umfang
ın Anspruch nehmen, Ww1e€e ihrer exıistenziellen Notlage eNTts richt“ plä-
diert für mehr persönliche Selbsthilfe (vgl 405), übersieht aber, 4as5$5 diıe Selbsthilfepo-
tenzıale 1n der Bevölkerung hnlıch Ww1e€e Eınkommen und Vermögen ungleich verteılt
sınd Insotern geht die Forderung nach eiıner Stärkung des Subsidiarıtätsprinzips 1n die-
SCr Hınsıcht tehl Dem Begrıiff der Subsidiarıtät entsprechend wiıll die Eıgenverant-
wortung und Selbständigkeit der kleineren Eıinheıiten Ördern. och gerade miıt seiner
Konzentratıiıon auf die Leistungsempfänger schliefßt sıch einer indıyidualistischen
Veren un!| damit Fehlinterpretation des Subsidiarıtätsprinz1ıps In Anlehnung
(Oswa VO Nell-Breuning 1st nochmals deutlich hervorzuheben, dass sıch mMuiıt dem
Subsidiarıtätsprinzip als „Prinzıp des hıilfreichen Beistands“ eben keıin Verschiebebahn-
hof sozıalstaatlicher Leistungen etablieren lässt.

Der Sozialdıagnose Hıs 1sSt eine andere Perspektive gegenüberzustellen. SO schreitet
die unterstellte „Vergesellschaftung priıvater Verantwortlichkeit“ (88) keineswegs an,;
vielmehr 1St eiıne Privatisierung gesellschaftlicher Risiken konstatieren. Das gilt für
alle Säulen der deutschen Soz1ıalen Sicherungssysteme. uch 1St der Anstıeg der Soz1ial-
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leistungen nıcht aut das überbordende Anspruchsdenken der Leistungsempfänger
rückzuführen, sondern vielmehr die Folge der Ausweıitung existentieller Not. Das zeıgt
schon eın Blick 1n den Jüngsten Armutlts- un Reichtumsbericht der Bundesregierung.
Aufgrund dieser Ausweıtung VO Armut un nıcht weıl eine ausgepragte Anspruchs-
mentalıtät vorherrscht 1sSt die als „letztes Auffangnetz gedachte Sozajalhilfe ımmer
mehr eıner Regelversorgung für einen wachsenden 'eıl der Bevölkerung“ gC-
worden. verschweıigt, ass der Regelsatz der Sozialhilte eın soziokulturelles Mını-
INU. darstellt. Stattdessen weıst darauf hın, ass heutige „Sozialhılfeempfänger, ohne
Leistungen erbringen, über einen Lebensstandard [verfügen], der dem Durchschnitt
aller Erwerbstätigen VOT 25 Jahren entspricht“ Er folgert, dass „dıe Inanspruch-
nahme eıines erheblichen Teils gesetzlicher Sozıialleistungen weıt über die legıtime gesell-
schaftliıche Solıdarıtät hinausgeht“ (ebd.) In seinen Ausführungen verg1sst
aber, dass sozıiale Sıcherung eın Menschenrecht 1St. Aufßerdem vertragt sich seın PDau-
schaler Vorwurt der llegitimen Inanspruchnahme VO Solidarıtät 1Ur schwer mıiıt seiıner
These, dass „der Wert eınes Menschen nıcht VO  - seıner Leistung“ abhängt Denn
natürlic. gilt das 4A4UusS christlicher Sıcht nıcht 11UTr für die 1n den Wırtschaftsprozess iınklu-
dierten, sondern gerade für die VO Exklusion bedrohten Menschen.

H.s Rezepte auf die Kriısensymptome bestimmen die öttentliche Debatte schon se1t
langem. Sehr apodıktisch beginnt schon 1n der Eıinleitung Retormen einzutordern
und stımmt der „Einführung VO Elementen eıner prıvaten Altersversicherung“ (2) als

Retormschritte Allerdings wird diese Zustimmung nıcht weıter argumentatıv
ert. uch tordert r das Lohnabstandsgebot einzuhalten, damıt die Soz1ial-
hılfe Attraktıvität verliert. Eın eıl der Vorschläge H.s wurde bereıts 1m Rahmen der
Agenda 2010 der rot-grunen Bundesregierung umggeSseTZL. Die Verzahnung VO Arbeıits-
losengeld, Arbeitslosenhilte un! Sozialhilte (vgl 91) wurde durch eiıne damals noch 1N-
ormelle Grofße Koalıtion bereıits 1m Rahmen des Hartz-IV-Gesetzespakets durchge-

Im Rahmen seınes „integralen Politikansatzes“ skizziert dann
weıtere cht konkrete Autgabentelder und die damıt verbundenen ersten LOösungs-
schritte. uch hıer sınd 1UTr wenıge 1NEUC Vorschläge inden Für 1st eine ZEWISSE
Ungleichheit hinzunehmen, weshalb eine „Diıskussion über die Höhe des gesell-
schaftlich vewollten un! volkswirtschafttlich vertretbaren Soztzalleistungsniveaus“
anzetteln will Er ftordert eine kürzere Bezugsdauer des Arbeıtslosengeldes die
Aufweichung des Kündıgungsschutzes

Der Profilierung der eigenen These hätte guL g  .N, W CI111 einıge Ausführungen
MASS1IV gestrafift hätte, siıch ın vielen tür den Leser ermüdenden detaıillierten Eın-

BOHMEYERzelanalysen verlieren.

RÜCKKEHR DER FOLTER: DER RECHTSSTAAT Z WIELICHT? Herausgegeben VO  b Ger-
hard Beestermöller und Hauke Brunkhorst (Beck’sche Reihe; München:
eck 2006 195 S, ISBN 3-406-541 E  N
In ıhrer Einleitung „Folter Sicherheit ZU Preıs der Freiheit?“ (7-10 konstatıeren

die Herausgeber die unterschiedlichen Reaktionen der Oftentlichkeit auf die Bilder aus
dem irakıschen Gefängnis Abu Ghraib, die Empörung un! Entsetzen auslösten, und auf
den Entführungstfall VO Jakob VO Metzler 1im September 2002 Damals hatte der
Frankfurter Vize-Polizeipräsident Daschner dem Entführer körperliche Gewaltanwen-
dung tfür den Fall angedroht, dass weiterhin das Versteck des Jungen Entführten VOCI-
heimliche. Das Motiıv War eindeutig: Das Leben des Jungen sollte gerettet werden. Späa-
ter stellte sıch heraus, dass der Junge bereıits LOL WATr. Nıcht 1Ur 1n der Boulevardpresse,
sondern aus Politik, reisen der Rechtswissenschaftt WwI1e Rechtspflege bekundete INan
nıcht Nur Verständnis für die Vorgehensweise des Vize-Polizeipräsidenten, sondern
auch ausdrückliche Zustimmung. Aus dieser Reaktıon ergibt sıch für die Herausgeber:
S scheint, dass WIr Anfang einer breiten Debatte arüber stehen, ob der Rechts-

als etztes Miıttel der Lebenserhaltung seiner Bürger der se1ınes eigenen Bestandes
ZU: Miıttel der Folter greifen darf, wWenNnn dıes und Nur möglıch 1st (7) Doch —

nıger Einzelschicksale dürften die künftige Debatte bestimmen, als vielmehr mögliche
terroristische Bedrohungen mıt kaum abschätzbaren verheerenden Folgen. tandard-
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